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§ 6 StWUG Beginn und Dauer

StWUG - Steiermarkisches Wohnunterstutzungsgesetz - StWUG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Férderung wird jeweils hochstens fur ein Jahr gewahrt.

(2) Die Forderung wird gewahrt:

1. ab 1. des Monats der Antragstellung, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein aufrechtes Mietverhaltnis besteht und
die vollstandigen Unterlagen des Forderungsansuchens bis spdtestens 15. des laufenden Monats (Werktag)

eingelangt sind;

2. in allen anderen Fallen mit dem der Vorlage der vollstandigen Unterlagen des Férderungsansuchens folgenden

Monatsersten;

In berucksichtigungswirdigen Fallen kann die Forderung flr einen Zeitraum von hdéchstens sechs Monaten vor
Vorlage der vollstandigen Unterlagen des Forderansuchens gewahrt werden.

(3) Die Forderung erlischt mit dem Tod der Foérderungswerberinnen/Férderungswerber und bei Wegfall einer

gesetzlichen Voraussetzung.

In Kraft seit 01.09.2016 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 6 StWUG Beginn und Dauer
	StWUG - Steiermärkisches Wohnunterstützungsgesetz – StWUG


